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GRIPPEIMPFUNG 

EINFACHE UMSETZUNG –  
VOR ORT ODER IN DER APOTHEKE.

Mit SWICA können Unternehmen ihren Mitarbeitenden die saisonale Grippeimpfung  
unkompliziert und zu vorteilhaften Konditionen anbieten. Die beste Zeit für die Grippeimpfung  
ist von Mitte Oktober bis Anfang Dezember.

Die Impfung wird bei den Unternehmen vor Ort oder mit-
tels eines Gutscheinverfahrens oder in Kombination beider 
Varianten durchgeführt:

IMPFUNG IM UNTERNEHMEN VOR ORT
Die Impfung erfolgt durch ein Ärzteteam eines Netzwerk-
partners bei den Unternehmen vor Ort. Die Mindestein-
satzdauer beträgt einen halben Tag, an dem bis zu 45 
Personen geimpft werden können. Die Impfung dauert pro 
Person rund fünf Minuten.

IMPFUNG MITTELS GUTSCHEINVERFAHREN
Der Gutschein kann in den Apotheken unserer Partner 
Coop Vitality, Amavita und Sun Store eingelöst werden. 
Die Impfung in der Apotheke dauert rund 15 Minuten und 
erfolgt unter Anwesenheit eines Apothekers mit entspre-
chender Impfbewilligung.   

EINFACHER ABLAUF VON DER OFFERTE  
BIS ZUR UMSETZUNG
 › Unternehmen registrieren sich unverbindlich via Formular 
auf swica.ch/grippeimpfung
 › Kontaktaufnahme durch SWICA, um die konkrete 
Umsetzung in Ihrem Unternehmen zu besprechen und 
eine Offerte zu erstellen.
 › Nach Zusage legen die Unternehmen in Absprache mit 
SWICA den Umsetzungszeitraum fest (Inhouse-Umset-
zung zwischen Mitte Oktober und Anfang Dezember, 
Gutscheinvariante Mitte Oktober bis Ende Dezember).
 › Die Unternehmen kommunizieren das Angebot mög-
lichst frühzeitig an ihre Mitarbeitenden. SWICA unter-
stützt die Unternehmen mit verschiedenen Kommunikati-
onsmassnahmen (kostenlos).
 › Die Mitarbeitenden melden sich für die Impfung oder 
den Gutschein an.  

http://swica.ch/grippeimpfung
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365 TAGE IM JAHR RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.

Telefon 0800 80 90 80 / swica.ch

UMSETZUNG IM BETRIEB
Für die Variante «Impfung im Unternehmen vor Ort» sollten 
folgende Bedingungen erfüllt sein:
 › Räumlichkeiten: 

 – Das Unternehmen stellt dem Ärzteteam die entspre-
chenden Räumlichkeiten zur Verfügung.

 – Pro Impfstation, bestehend aus einer Ärztin/einem 
Arzt oder einer medizinischen Praxisassistentin/einem 
medizinischen Praxisassistenten, wird ein Raum mit 
Sichtschutz oder einer Tür benötigt.

 – Das Ärzteteam benötigt 30 Minuten vor Beginn 
Zugang zu den Räumlichkeiten, um sich einzurichten.

 › Das Unternehmen bestimmt vor Ort eine Kontaktperson.
 › Die Mitarbeitenden, die sich impfen lassen, erhalten im 
Vorfeld ein medizinisches Einverständnisformular, das sie 
ausgefüllt zum Termin mitnehmen. 
 › In einem kurzen Impfgespräch erfasst das Ärzteteam 
mögliche Kontraindikationen. Eine Impfung erfolgt nur, 
wenn alle Kontraindikationen ausgeschlossen werden. 
Im Zweifelsfall verweist das Ärzteteam die Mitarbeiten-
den an die Hausärztin oder den Hausarzt. 
 › Nach der Impfung erhält die oder der Mitarbeitende 
eine Impfkarte: Die Impfung wird nicht in den Impfaus-
weis eingetragen, da es sich um eine saisonale Impfung 
handelt. 

UMSETZUNG MIT GUTSCHEINVERFAHREN
 › SWICA stellt dem Unternehmen einen Anmeldelink zur 
Verfügung. 
 › Die Mitarbeitenden registrieren sich auf der Seite und 
erhalten ihren persönlichen Gutschein an die registrierte 
E-Mail-Adresse (geschäftlich oder privat). 
 › Der Gutschein kann entsprechend in einer Partnerapo-
theke eingelöst werden.
 › Die Impfung erfolgt ausschliesslich gegen Vorzeigen 
des Gutscheins und eines amtlichen Ausweises. Eine Ter-
minvereinbarung ist nicht zwingend notwendig, wird 
aber empfohlen, da der Impfstoff limitiert ist. 
 › In einem kurzen Impfgespräch werden mögliche Kontra-
indikationen erfragt. Im Zweifelsfall verweist die Apothe-
kerin oder der Apotheker die Mitarbeitenden an die 
Hausärztin oder den Hausarzt.
 › SWICA verrechnet am Ende der Kampagne die einge-
lösten Gutscheine dem Unternehmen. 
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